
Begründung: 

Es wird Bezug genommen auf die Sitzungsvorlage SV-Nr. 11//1451. 

 

Der Verwaltungsausschuss hat in seiner Sitzung am 24.02.2015 den Aufstellungsbeschluss 

zum Bebauungsplan Nr. 126 “Hohehörn“ gefasst. 

Zur Sicherung der Planung hat der Rat in seiner Sitzung am 23.04.2015 die 

Veränderungssperre Nr. 001/2015 als Satzung beschlossen.  

 

Aufgrund des sich im weiteren Planverfahren herausstellenden fehlenden Bürgerwunsches 

zur Aufstellung dieses B-Planes, hat der Planungsausschuss in seiner Sitzung am 

17.06.2015 empfohlen, den Aufstellungsbeschluss vom 24.02.2015 aufzuheben. Die 

beschlossene Veränderungssperre ist somit abkömmlich.  

 


